
 

  
 

BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG 
 

 Am Montag, 29.11.2021, um 17:45 Uhr  

 findet in der Hesselberghalle eine  

 Sitzung des Stadtrates  

 mit folgender Tagesordnung statt.  

 
1. Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
  

2. Genehmigung des Protokolls der letzten öffentlichen Sitzung 
  

3. Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse 
  

4. Vorstellung von drei Angeboten zur Erstellung eines Verkehrskonzeptes 
  

5. Abwägungsverfahren zur 7. Änderung des Flächennutzungsplans 
  

6. 8.Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes Nr. 56 für das Mischgebiet „Westlich der Altentrüdinger Straße“ 

  

7. 9. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des vorhabenbezogener Bebauungs-
planes Nr. 57 für das Gewerbegebiet Ost "Betriebserweiterung Fa. Schwarzkopf & Henkel" 

  

8. Aufstellungsbeschluss über die Ausweisung des Baubebietes Am Südhang I in Wasser-
trüdingen 

  

9. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitung. Bebauungsplan des Sonder-
gebiets "Verwaltung" in Gunzenhausen. 

  

10. Eintritt der Natur in Wassertrüdingen 2019 GmbH in die Liquidationsphase, Abgeltung von 
Schlusszahlungen 

  

11. Mittelbereitstellung für überplanmäßige Ausgabe bei der Erschließungsanlage im Baugebiet 
nördlich Friedhof 

  

12. Mittelbereitstellung für überplanmäßige Ausgaben bei den Schulverbandsumlagen 
  

13. Umstellung Straßen-/ Bestandsverzeichnis von Analog auf Dialog 
  

14. Aktueller Sachstand - Breitbandausbau 
  

15. Bedarfsmitteilung Städtebauförderung 2022 
  

16. Beschaffung einer Tragkraftspritze (TSF-W) PFPN 10-1000 für die FFW Altentrüdingen 
  

17. Sonstiges – Wünsche und Anträge 
  

 
Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt. 

 
 
Stadt Wassertrüdingen, 19.11.2021 

 

   

Stefan Ultsch    
Erster Bürgermeister    



ACHTUNG!!! 
 
 
Bitte beachten Sie die Corona-Vorgaben: 
 
Zutritt erfolgt nur unter der 3-G-Regeln. D. h. Geimpfte und Genesene müssen Ihren Nach-
weis erbringen. Ungeimpfte und Nicht-Genesene müssen einen negativen Test schriftlich 
vorlegen oder Vorort diesen durchführen.  
 


